
Allgemeine Geschäftsbedingungen der pro-WINNER GmbH, Bahnhofstraße 55/1, 71229 Leonberg 
 

 
§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich 
(1) Unsere Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden 
erkennen wir nicht an, es sei denn wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Leistung an den Kunden vorbehaltlos ausführen. 
(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt, 
soweit nicht spezielle gesonderte AGB vereinbart sind. 
 
§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen 
(1) Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von zwei Wochen annehmen. 
(2) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftliche 
Unterlagen, die als "vertraulich" bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 
 
§ 3 Preise - Zahlungsbedingungen 
(1) Sofern sich aus einer eventuellen Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist die Vergütung innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. 
(2) Der Kunde kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen. Zurückbehaltungsrechte stehen ihm nur wegen unbestrittenen 
oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis und bei groben Pflichtverletzungen unsererseits zu. 
 
§ 4 Lieferzeit 
(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus.  
(2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtungen setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des 
nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 
(3) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, 
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben unberührt und vorbehalten. 
(4) Sofern die Voraussetzungen von Absatz 3 vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung des 
Leistungsgegenstandes in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 
 
§ 5 Untersuchungs- und Rügepflicht 
(1) Der Kunde wird unsere Leistungen innerhalb von acht Werktagen untersuchen, insbesondere im Hinblick auf die Vollständigkeit sowie der Funktionsfähigkeit. 
Mängel, die hierbei festgestellt werden oder feststellbar sind, müssen uns innerhalb von weiteren acht Werktagen in schriftlicher Form gemeldet werden. Die 
Mängelrüge muss eine nach Kräften zu detaillierende Beschreibung der Mängel beinhalten. 
(2) Mängel, die im Rahmen der beschriebenen ordnungsgemäßen Untersuchung nicht feststellbar sind, müssen innerhalb von acht Werktagen nach Entdeckung unter 
Einhaltung der in Abs. 1 dargelegten Rügeanforderung gerügt werden. 
(3) Bei einer Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht gilt die Leistung in Ansehung des betreffenden Mangels als genehmigt. 
(4) Die Mängelrüge ist ausschließlich zu richten an: 
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§ 6 Mängelhaftung 
(1) Soweit ein Mangel der Leistung vorliegt, ist der Kunde nach seiner Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mängelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen 
mangelfreien Sache berechtigt. Im Falle der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zwecke der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-, und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Leistung nach einem anderen Ort als den 
Erfüllungsort verbracht wurde. 
(2) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen. 
(3) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, 
einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet 
wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
(4) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; in diesem Falle ist aber die 
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
(5) Soweit dem Kunden ein Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung zusteht, ist unsere Haftung auch im Rahmen von Abs. 3 auf Ersatz des vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
(6) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; das gilt auch für die Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz. 
(7) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen. 
(8) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrübergang, Leistungserbringung oder Abnahme. 
(9) Die Verjährungsfrist im Falle eines Lieferregresses nach den § 478, 479 BGB bleibt unberührt; sie beträgt fünf Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften 
Sache. 
 
§ 7 Gesamthaftung 
(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – 
ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen 
deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB. 
(2) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung 
unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 
 
§ 8 Eigentumsvorbehaltssicherung 
(1) Soweit der Vertragsgegenstand die Lieferung einer Sache zum Gegenstand hat, behalten wir uns das Eigentum an der dem Kunden gelieferten Sache bis zur 
vollständigen Bezahlung sämtlicher zum Zeitpunkt der Lieferung bestehender oder später entstehender Forderungen aus diesem Vertragsverhältnis vor. Bei 
Bezahlung durch Scheck oder Wechsel bis zu deren Einlösung. 
(2) Bei verschuldeten Zahlungsrückständen des Kunden sowie bei einer erheblichen Verletzung von Sorgfalts- oder Obhutspflichten gilt die Geltendmachung des 
Eigentumsvorbehalts durch uns nicht als Rücktritt vom Vertrag, es sei denn wir teilen es dem Kunden ausdrücklich mit. 
(3) Bei Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts durch uns erlischt das Recht des Kunden zur Weiterverwendung der Vertragsgegenstände. Sämtliche dem Kunden 
übergebenen Vertragsgegenstände müssen übergeben oder gelöscht werden. 
 
§ 10 Gerichtsstand – Erfüllungsort - Rechtswahl 
(1) Sofern der Kunde Kaufmann i.S. des HGB, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentliches- rechtliches Sondervermögen ist, wird für sämtliche 
Streitigkeiten, die im Rahmen der Abwicklung dieses Vertragsverhältnisses entstehen, unser Sitz als Gerichtsstand vereinbart. Wir sind jedoch berechtigt, den 
Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 
(2) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort. 
(3) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. 
 


